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Gesetz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Thüringer 
Bürgerbeauftragten

Zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE – Drucksache 5/5695

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, meine Fraktion brachte bereits am 6. Februar 
- Herr Schröter sagte es bereits - 2013 den Gesetzentwurf zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen des Thüringer Bürgerbeauftragten ein. Bereits in der 
4. Legislaturperiode wollten wir ernsthaft mit Ihnen im Ausschuss über die 
Kompetenzerweiterung des Bürgerbeauftragten diskutieren. Leider kam es weder damals 
noch heute zu einer sachlichen Diskussion im Ausschuss. Eine Behandlung setzt 
eigentlich für mich auch so eine sachliche Diskussion voraus. Dazu kam es nicht. Man 
weigerte sich strikt, einen solchen Vorschlag, weil er ja von den Linken kommt, zu 
diskutieren. Somit konnte unsere politische Zielsetzung in dieser Legislatur nicht erreicht 
werden, nämlich eine grundsätzliche Diskussion zur Ausgestaltung der Funktion des 
Bürgerbeauftragten im Ausschuss vor seiner Neuwahl zu initiieren. 

Der Gesetzentwurf wurde im Petitionsausschuss dauergeparkt. Wir haben es ja bereits 
gehört. Die Anhörung, natürlich nur schriftlich, zog sich schleppend dahin. Dabei steht ja 
gerade in Ihrem Koalitionsvertrag unter Punkt 17, dass das Thüringer Gesetz über den 
Bürgerbeauftragten novelliert werden soll. Darauf aber warten wir und warten und warten 
und warten. Die Legislatur geht dahin. Zu durchsichtig waren Ihre taktischen Spielchen 
bezüglich der Wahl des neuen Bürgerbeauftragten. Nach der Neuwahl des 
Bürgerbeauftragten wurde immerhin ein eigener Gesetzentwurf durch die beiden 
regierungstragenden Fraktionen angekündigt. Doch scheinbar konnten sich die beiden 
Koalitionspartner nicht einigen und so warten wir noch heute auf diesen Entwurf. Beim 
Petitionsgesetz haben Sie sich wenigstens noch die Mühe gemacht, aus unserem 
Gesetzentwurf einen eigenen zu entwickeln. Aber diesmal waren Sie sogar dazu zu träge, 
zu faul oder sehen Sie einfach das Ende der 5. Legislatur am Horizont und wollen sich da 
nicht mehr so verausgaben. Schließlich kann man sich ja vielleicht in der 6. Legislatur 
selbst als Opposition, Herr Heym, oder womöglich mit den Linken als Koalitionspartner, 
Frau Kanis, nicht alle Trümpfe aus der Hand nehmen lassen. 

Präsidentin Diezel: 

Frau Skibbe, lassen Sie sich kurz unterbrechen. „Zu faul“, dafür erteile ich Ihnen eine 
Rüge.

(Beifall CDU)

Abgeordnete Skibbe, DIE LINKE: 

Obwohl alle Fraktionen einen Reformbedarf dieser Beauftragten-Stelle sehen, sind wir in 
der 5. Legislaturperiode wieder keinen Schritt vorwärtsgekommen. Nun liegt es am 
Thüringer Bürgerbeauftragten, Herrn Herzberg, selbst, nicht nur mehr Kompetenzen zu 
wollen, sondern sich auch bei den künftigen Fraktionen für die entsprechenden 



gesetzlichen Grundlagen starkzumachen.

(Unruhe CDU)

(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Sie müssen vorher lesen, was die Referenten 
aufschreiben, und nicht so einen Quatsch erzählen.)

Da im Petitionsausschuss eine zielgerichtete Diskussion zu den einzelnen Punkten des 
Gesetzentwurfs nur teilweise stattfand, möchte ich unsere Botschaften hier noch einmal 
ausführlich auflisten. Wir wollen mit dem Gesetzentwurf eine klare Ausweitung der 
Kompetenzen des Bürgerbeauftragten über eine reine Beschwerdestelle hinaus erreichen. 
Dabei muss es klare Abgrenzungen der Kompetenzen zwischen Bürgerbeauftragtem und 
Petitionsausschuss geben. Auch wenn bereits 2007 das Thüringer 
Bürgerbeauftragtengesetz überarbeitet wurde, blieben aus Sicht der Linken inhaltliche und 
strukturelle Schwächen bestehen, die wir mit unserem neuerlichen Gesetzentwurf 
korrigieren möchten. Dabei wäre es schon sinnvoll gewesen, diese Diskussion um eine 
Neuausrichtung dieser Funktion vor einer neuen Wahlperiode des Bürgerbeauftragten zu 
führen. 

(Beifall DIE LINKE)

Die aktuellen Äußerungen des derzeitigen Bürgerbeauftragten sprechen dafür, den linken 
Gesetzentwurf nochmals in den Ausschuss zurück zu überweisen, denn die öffentlich 
erhobenen Forderungen nach einem Beanstandungsrecht decken sich mit den 
Vorschlägen der Linken im Entwurf.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das möchte ich hier auch zum Antrag stellen. Auch die Aussage des Bürgerbeauftragten 
nach einer Lotsenfunktion für Betroffene mit Blick auf die Verwaltung können wir 
unterstützen und kommt unserer Gestaltung nach einer Ombudsfunktion doch sehr nahe. 
Daher sollte eine neue erneute Diskussion ausgelotet werden. 

Ausgehend von der aktuellen Positionierung des amtierenden Bürgerbeauftragten sollten 
sich Mehrheiten finden lassen für die eine oder andere Änderung des geltenden Gesetzes. 
Auch wenn damit das alternative Gesamtkonzept für die inhaltliche Neuausrichtung der 
Funktion des Bürgerbeauftragten nicht im vollen Umfang nach den Vorstellungen der 
Fraktion DIE LINKE umgesetzt werden kann, wollen wir diese Änderung doch noch einmal 
diskutieren, vor allem die Einführung eines Beanstandungsrechts zur Mängelrüge am 
besten nach dem Muster des Beanstandungsrechts des Datenschutzbeauftragten. Das 
haben wir in unserem Antrag auch mit ausgeführt.

Für den linken Gesetzentwurf gab es, auch wenn die Landtagsmehrheit gegebenenfalls 
einen anderen Eindruck erwecken möchte, auch prominente Unterstützung. Hier ist vor 
allem der Thüringer Landesverband von Mehr Demokratie e.V. zu nennen. Richtig ist zwar, 
dass die kommunalen Spitzenverbände Kritik üben im Hintergrund der Angst vor einer 
Superkontrollinstanz, die das Ganze sichtbar machen. Doch hier ist die Fraktion DIE 
LINKE sich sicher, diese Befürchtungen sind haltlos und unbegründet, denn in 
Bundesländern, in denen längst schon Bürgerbeauftragte mit dieser stärkeren Stellung 
sind - zum Beispiel in Rheinland Pfalz -, ist das, so sagen es die Erfahrungen, durchweg 
positiv. Die Verwaltungen dort schätzen es als sinnvoll ein, wenn ihnen jemand in 
konstruktiver und kollegialer Art und Weise den Spiegel vorhält und nach 



Verbesserungsmöglichkeiten in den Verwaltungsabläufen sucht. Der Linke-Gesetzentwurf 
versucht, über die Einführung eines Wahlrechts der Petenten bzw. 
Eingabeneinreicherinnen und -einreichern klar abgegrenzte Zuständigkeitsbereiche 
zwischen Bürgerbeauftragten und Petitionsausschuss zu erreichen, denn 
Doppelstrukturen mit Reibungsverlust sind unnötig und sogar kontraproduktiv zum 
Schaden der Menschen, die Unterstützung suchen. Gleichzeitig verstärkt der Linke-
Gesetzentwurf auch die Strukturen für Informationsaustausch und Zusammenarbeit, um 
genau diese Reibungsverluste, die leider auch in der Vergangenheit deutlich geworden 
sind, zu minimieren. Gerade zu diesem Punkt gibt es aktuelle Kritik des amtierenden 
Bürgerbeauftragten. Durch eine Rücküberweisung des Linken-Gesetzentwurfs an den 
Petitionsausschuss könnte die aktuelle Kritik, ausgehend von den Vorschlägen, von uns 
intensiver diskutiert werden oder überhaupt erst einmal diskutiert werden. Das sollte mit 
dem Ziel geschehen, eine möglichst gute Lösung für die zukünftige praktische Arbeit und 
Zusammenarbeit von Bürgerbeauftragten und Petitionsausschuss zu finden. Was heißt 
das nun ganz praktisch für Thüringen? Dass es auch in Thüringen viele Ansatzpunkte und 
Problembaustellen für die Beseitigung von Mängeln im Verwaltungshandeln gibt, zeigt sich 
zuletzt durch den Inhalt des ganz aktuellen Jahresberichts des Bürgerbeauftragten für das 
Jahr 2013. Und schon die gestern veröffentlichte Presseerklärung ist dazu sehr 
aussagekräftig.

Noch eine Anmerkung zum Abschluss: Die Fraktion DIE linke wird im Rahmen der 
erneuten Ausschussdiskussion nach Rücküberweisung des Linken-Gesetzentwurfs auch 
den Vorschlag des Bürgerbeauftragten nach einer verständlichen Behördensprache 
intensiver diskutieren. Dieser konkrete Vorschlag betrifft den Regelungspunkt „Mitwirkung 
an der Schaffung einer bürgernahen Verwaltung im Gesetzentwurf“. Hinzu kommt, dass 
bei einer Demokratietagung am 4. März, veranstaltet hier im Landtag vom Bündnis für 
mehr Demokratie in Thüringen und den Landtagsfraktionen DIE LINKE, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auch die Frage der verständlichen und einfachen Sprache 
als Zugangserleichterung zur Bürgerbeteiligung in Verwaltungsstrukturen ein Thema war. 
Frau Dr. Sibylle Hallik vom Redaktionsstab der Gesellschaft für deutsche Sprache beim 
Deutschen Bundestag stellte dazu interessante Inhalte und Handlungsmöglichkeiten vor, 
die in Thüringen nach Ansicht der Fraktion DIE LINKE unbedingt auch genutzt werden 
sollten. Es wäre nach unserer Ansicht daher auch sinnvoll, wenn der Petitionsausschuss 
zeitnah eine Anhörung und Diskussion mit Frau Dr. Hallik und einem Kollegen von der 
Gesellschaft für deutsche Sprache zum Thema „Vereinfachung der Behördensprache“ in 
Thüringen anstößt und fortführt bis dahin mit dieser Institution zusammen praktische 
Handlungsanleitungen zu erarbeiten und durchzusetzen. Daher beantrage ich, wie bereits 
ausgeführt, nochmals die Rücküberweisung des vorliegenden Gesetzentwurfs an den 
Petitionsausschuss. Danke.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)


